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IReport

Der Bevölkerungsschutz in der Schweiz:

Von der punktuellen Hilfe zur Gesamtstruktur
D/V Zz'v/7/»z/vö7Am/zzg //«/7c /zcz' Är/cgcmc7/c// /:7c/X''"v-
sc« sc/7 «//c/-,s //er ,/// /c/V/c«, e/>e«.ve De/ /V«///rcrc/X'«/s-
sc« ////// -Ärt«/s7r«/>//c//. f 7/cr ///7/s«A7/7>//c« -// 67/«s7c«
//er />c/roj^CHC« Z/'v/7/»cv«7Acr//«^ z'.s/ /'// //er (Vesc/z/c/z/e
D/'s /'«s ZA. J/z/zr/zz/rtz/cr/ //z/r h'c«/^ AcA/z/z/zZ. Dz'c //z'//c
H'/zr v«rtt'zc^'czz// .S'c//;sZ/z/7/c z/zz/Z ////r /zzz«Afzzc//cr /Wz/z/z;

c/zczzs« ^'C«^z7z/;/zzse/z /)C\c/zr«zzAz. A'z/zc zzzzz/zzsvczzz/ ///•#//-
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Eine Änderung trat erst im 19.

Jahrhundert ein. Nach dem prä-
genden Erlebnis Henri Dunants
anlässlich der Schlacht von Sol-
ferino (1859) ging dieser an die

Realisierung seiner Idee, das Los
der Verwundeten und Gefange-
nen, generell der Kriegsopfer, zu
verbessern. Verschiedene natio-
nale Hilfsgesellschaften wurden
ins Leben gerufen.

Nach einer internationalen Kon-
ferenz wurde das Genfer Ab-
kommen von 1864 abgeschlos-
sen. Der Gundgedanke dieser
Genfer Konvention forderte die

Achtung des Wehrlosen und die

gleichmässige Hilfe für Freund
und Feind, die Unverletzlichkeit
des Sanitätsdienstes wie auch die

Anerkennung der freiwilligen
Liebestätigkeit. Die Genfer Kon-
vention wurde mehrfach geändert
und durch weitere Abkommen
ergänzt; alle Abkommen wurden
1949 überarbeitet. Das IV. Ab-
kommen handelt über den Schutz

von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten. Während die Genfer Abkom-
men den Schutz von Militär- und

Zivilpersonen bezwecken, ent-
halten die Haager Abkommen
Regeln über die Durchführung
militärischer Operationen und
über die Verwendung der Kriegs-
mittel, das heisst über die Geset-

ze und Gebräuche des Landkrie-

ges.

Ansätze für den Schutz von zivi-
len Hilfsorganisationen und zivi-
len Einrichtungen im Kriegsfall
finden sich in den Genfer und

Haager Abkommen. Schutz wird
auch den nationalen Gesell-

schaffen des Roten Kreuzes und i

(Hilfs-)Organisationen nicht mi-
litärischen Charakters (inklusive
deren Personal) gewährt; als

zivile Organisation fällt auch der
schweizerische Zivilschutz da-

runter.

Der Schutz der
Zivilbevölkerung

Im 19. Jahrhundert wurden Krie- I

ge vorwiegend zwischen feindli-
chen Armeen auf den Schlacht-
feldern geführt; die Zivilbevöl-
kerung wurde wenig tangiert.
Dies änderte sich im 20. Jahr-
hundert grundlegend. Der Erste

Weltkrieg war der erste totale
Krieg, in welchem die gesamten
personellen Ressourcen der
europäischen kriegsführenden
Staaten engagiert waren. Die
Zivilbevölkerung litt im Verlan-
fe des 20. Jahrhunderts immer
mehr unter den kriegerischen
Ereignissen.

Das Verhältnis der Verluste an

Kriegstoten zwischen Militär-
und Zivilpersonen gestaltete sich
wie folgt:

/. FFe/zA/v'eg /d/7 /9/<V

20 : 1 (10 Mio. : 0,5 Mio.)

2. fPe/zA/veg /939 /97J
I : I (26 Mio. : 24 Mio.)

Ao/'ez/A/'/eg /950 / 95J
1 : 5 (0,1 Mio. : 0,5 Mio.)

K/eZ/zz/zz/Ar/eg / 9/5/ - / 975
I : 20 (0,15 Mio. : 3 Mio.)

Zz/Az/«/Z.sA/7eg
I : 100 (Nuklearkrieg, ohne

Schutzräume)

Wurde die Zivilbevölkerung im
Ersten Weltkrieg noch nicht

systematisch vor den Auswir-
klingen des Krieges geschützt,
wurden im Zweiten Weltkrieg
bereits staatliche Schutzmass-
nahmen zu Gunsten der Zivilbe-
völkerung angeordnet.

Die Anlange des Zivilschutzes
reichen bis in die Zwischen-
kriegszeit zurück, doch der

eigentliche Zivilschutz entstand

erst nach dem Zweiten Welt-
krieg, zur Zeit des Kalten Krie-
ges.

Die Entwicklung des Zivil-
Schutzes in der Schweiz

Mitte der 1930er-Jahre werden
die ersten punktuellen Massnah-

men getroffen; der Passive Luft-
schlitz der Zivilbevölkerung wird
geschaffen. Der «blaue Luft-
schlitz» im Eidgenössischen Mi-
litärdepartement (EMD) entsteht
und kurz vor dem Zweiten Welt-
krieg kann die Bevölkerung Gas-
masken kaufen.

Der Zweite Weltkrieg bringt für
die ganze Schweiz die Verdun-
kelung, welche fast vier Jahre
dauert und die Bevölkerung des

Landes vor Luftangriffen schiit-
zen soll. Im Zweiten Weltkrieg
sind die Verluste an Kriegstoten
Militär- und Zivilpersonen etwa
gleich gross, was zeigt, wie
umfassend der Krieg geworden
ist. Damit stellt sich die umfas-
sende Frage nach dem Schutz
der Zivilbevölkerung vor den

Auswirkungen des Krieges.

Die ersten Rechtsvorschriften
werden 1954 erlassen, kurz nach

dem Ende des Koreakrieges, bei
welchem die Verluste an Kriegs-
toten bei den Zivilpersonen fünf-
mal höher sind als jene bei den

Militärpersonen. Im zweiten An-
lauf wird 1959 der Zivil-
schutzartikel in der Bundesver-
fassung verankert. Im Jahr 1962

wird das Zivilschutzgesetz erlas-

sen, welches auf den I. Januar
1963 in Kraft tritt. Artikel I hält
fest: «Der Zivilschutz ist ein Teil
der Landesverteidigung.» Er
«bezweckt den Schutz, die Ret-

tung und die Betreuung von Per-

sonen und den Schutz der Güter

durch Massnahmen, die bestimmt
sind, die Auswirkungen bewaff-
neter Konflikte zu vermindern
oder zu mildern. Er hat keine
Kampfaufgaben.»

Der Zivilschutz umfasst Mass-
nahmen wie Aufklärung, Schutz
und Rettung sowie Betreuung;
sie werden durch folgende Mit-
tel verwirklicht:

- Zivilschutzorganisationen

- Anlagen und Einrichtungen
der örtlichen Schutzorganisa-
tionen und des Betriebs-
Schutzes

- nachbarliche und regionale
Hilfe

- Schutzbauten und Einrichtun-
gen für die Bevölkerung

1963 folgt das Schutzbautenge-
setz (in Kraft am 25. Mai 1964)
und das Bundesamt für Zivil-
schlitz (BZS) wird geschaffen
(dem Eidgenössischen Justiz-
und Polizeidepartement EJPD

unterstellt). Damit können
Schutzorganisationen (Organisa-
tionspflicht pro Gemeinde, mit
Ausnahmen) geschaffen und

Schutzdienstpflichtige (Obligato-
rium für Männer und Freiwillig-
keit für Frauen) rekrutiert und

ausgebildet werden.

Die Zivilschutzkonzeption von
1962/63 ist im grossen und

ganzen nur auf die Bedrohung
mit konventionellen Waffen aus-
gerichtet. Fliegerangriffe werden
auf grosse Ortschaften erwartet,
deshalb sind Gemeinden mit
geschlossenen Siedlungen von
weniger als 1000 Einwohnern
weder der Bau- noch der Orga-
nisationspflicht unterstellt. Fer-

ner sind noch begrenzte Eva-
kuationen der Bevölkerung vor-
gesehen. Die Schutzmassnahmen
sind hauptsächlich auf das Ret-
ten und Heilen ausgerichtet.

Anders die Konzeption 1971, da

wissenschaftliche Unterlagen
über Massen Vernichtungsmittel
nunmehr vorliegen. Durch die
Existenz von Massenvernich-
tungswaffen hat sich das Bedro-
hungsbild stark gewandelt. Dem
Bau von Schutzräumen wird jetzt
erste Priorität beigemessen; sie

müssen wegen der fehlenden
Vorwarnzeit beziehungsweise
Alarmierung vorsorglich bezo-

6 Armee-Logistik 2/2000



gen werden (jedem Einwohner
seinen Schutzplatz). Auf Eva-
kuationen der Bevölkerung wird
wegen der weitflächigen Wir-
kung von Waffen verzichtet.

Im Zusatzprotokoll 1 vom 8. Juni
'977 zu den Genfer Abkommen
'st erstmals der Begriff Zivil-
schütz erwähnt, der damit völ-
kerrechtliche Anerkennung er-
hält. Die eidgenössischen Räte
haben das Protokoll 1981 ge-neh-
migt und der Bundesrat hat es
1982 ratifiziert.

Die Grundsätze der Konzeption
1971 werden vom Parlament im
Rahmen seiner Beratungen
betreffend den bundesrätlichen
Zwischenbericht von 1983 zum
Stand des Zivilschutzes bestätigt.
Eine Arbeitsgruppe prüft Fragen
des Einsatzes des Zivilschutzes
zur Nothilfe in Friedenszeiten;
ihr Bericht erscheint 1987.

Das Ende des Kalten Krieges
und die Wende in Europa
!m Kalten Krieg hatte der Zivil-
schlitz die Aufgabe dissuasiv zu
wirken, das heisst die Wider-
Standsfähigkeit des Landes ge-
genüber Angriffen und Erpres-
si'hgsversuchen fremder Mächte
zu erhöhen sowie im Rahmen
und als Partner der Gesamtver-
teidigung im Zustand bewaffne-
ter Neutralität, vor allem aber im
Kriegszustand, möglichst vielen
Einwohnern des Landes das

unversehrte èberleben zu ermög-
liehen und die Weiterexistenz des
Landes zu sichern.

Mit der Wende in Europa hat die
Wahrscheinlichkeit einer gross-
räumigen Kriegsbedrohung abge-
nommen; im Gegensatz dazu
S'nd die natur- und zivilisations-
bedingten Gefährdungen gestie-
ëen. Katastrophen und Unglücks-
Lille zeigen die Gefährdung der
Gesellschaft auf.

1989 wurden Arbeitsgruppen
eingesetzt, mit dem Ziel ein
«Zivilschutz-Leitbild 95» zu
erarbeiten. Es gehl darum den
Zivilschutz dem neuen sicher-
heitspolitischen Umfeld anzu-
Passen; mit dem Zivilschutz-
Bericht vom 26. Februar 1992
seil eine Neuausrichtung erfol-
gen.

Übersicht über wesentliche

Neuerungen

Bisheriger Zivilschutz (BZS)
beziehungsweise neuer Zivil-
schlitz (NZS)

Auftrag
BZS: Ein Hauptauftrag: Bevölke-

rungsschutz im Falle bewaff-

neter Konflikte.
NZS:Zwei Hauptaufträge: Bevölke-

rungsschutz im Falle bewaff-

neter Konflikte; Hilfeleistung
bei Katastrophen und in

andern Notlagen.

Einsatz zur Hilfeleistung
BZS:Zivilschutz und Armee sepa-

rat.
NZS: Im Verbund, Zivilschutz, regio-

nale Rettungsformationen,
Armee, Feuerwehren.

Zivilschutzorganisation
BZS: Dreiteilige Organisation.
NZS:Einheitliche Organisation.

Gesamtschweizerische
Sollbestände
BZS:zirka 520 000 zirka 8%

der Wohnbevölkerung.
NZS:zirka 380 000 zirka 5,5%

der Wohnbevölkerung.

Freistellungen im Rahmen der

Gesamtverteidigung

BZS: zirka 90 000 Schutzdienst-

Pflichtige
NZS:zirka 160 000 Schutzdienst-

Pflichtige, davon zirka 60
000 Feuerwehrleute.

Schutzdienstpflicht/Wehrpflicht
BZS: bis 60 Jahre.
NZS:bis 52 Jahre.

Ausbildung
BZS: Schematisch
NZS: Differenziert, Inhalte vermehrt

auf Katastrophen und Nothil-

fe ausgerichtet.

Schutzbauten
BZS:(Neu (Erstellung.
NZS: Schliessung von Lücken,

Unterhalt und Werterhaltung.

Mit der 1995 in Kraft gesetzten
Zivilschlitzreform hat der Zivil-
schütz nun zwei gleichwertige
I lauptaufgaben:

- Hilfeleistung bei Katastro-

phen/Notlagen aller Art

- Schutz der Bevölkerung hei

bewaffneten Konflikten.

Er trifft zudem Massnahmen zum
Schutz der Kulturgüter und ist

bereit, zusammen mit andern

Rettungs- und Flilfsorganisatio-
neu Hilfe zu leisten (auch grenz-

überschreitend im regionalen
Rahmen).

Mit der Reform 95 ist der Zivil-
schlitz jünger, flexibler und dyna-
mischer geworden, er kommt als

schlagkräftige, polyvalente und
rasch einsetzbare Schutz-, Ret-

tungs- und Hilfsorganisation im
Verbund mit andern Flilfs- und

Rettungsequipen bei der Bewäl-
tigung von Katastrophen und
andern Notlagen zum Einsatz.

Der Bevölkerungsschutz als

neue zivile Gesamtstruktur

Ab I. Januar 1998 heisst das

EMI) neu Departement für Ver-
teidigung, Bevölkerungsschutz
und Sport (VBS). Der Bevölke-
rungsschutz umfasst neu das

Bundesamt für Zivilschutz BZS

(bisher EJPD) und die nationale
Alarmzentrale NAZ (bisher Eid-
genössisches Departement des

Innern EDI).

Im Bericht des Bundesrates über
die Sicherheitspolitik der
Schweiz vom 7. Juni 1999 ist
Sicherheit durch Kooperation
angesagt. Unter den Instrumen-
ten der Sicherheitspolitik ist
neben der Armee und anderen
auch der Bevölkerungsschutz
und sein sicherheitspolitischer
Auftrag aufgelistet. «Der Bevöl-
kerungsschutz ist eine zivile
Struktur für Führung, Schutz und
Flilfe in besonderen und ausser-
ordentlichen Lagen. Er schützt
die Bevölkerung, ihre Lebens-
grundlagen und Kulturgüter bei
natur- und zivilisationsbedingten
Katastrophen und in andern Not-
lagen sowie bei machtpolitischen
Bedrohungen und bewältigt Er-
oignisse vor allem mit modul-
artig aufgebauten Mitteln der
Kantone, der Ciemeinden und pri-
vater Institutionen.» Die Grund-
lagen für das Konzept des Bevöl-
kerungsschutzes sind im sicher-
heitspolitischen Bericht des Bun-
desrates enthalten. Ziel ist der
Aufbau einer zivilen Gesamt-
struktur auf Stufe Kanton, Regi-
on und Gemeinde für Führung,
Schutz, Rettung lind Hille. Sie
besteht auf modular aufbaubaren
und zum grossen Teil bereits im

Alltag vorhandenen Mitteln wie
der Polizei, der Feuerwehr, der
technischen Werke und Betriebe
und des Sanitäts- und Rettungs-

1999: Rekordeinsatz

mb. Was auf Grund des Lawi-
neu- und Hochwassereinsatzes
zu erwarten war, ist eingetrof-
fen: Der Zivilschutz leistete im

vergangenen Jahr einen Rekord-
einsatz von über 233 000 Per-

sonentagen. Das ist mehr als

doppelt so viel wie in den Vor-
jähren und zeugt von grosser
Solidarität innerhalb des Zivil-
Schutzes.

Es begann mit den Lawinen-
niedergängen zu Beginn des
Jahres 1999. In der Akutphase
leisteten rund 90 Zivilschutzor-
ganisationen (ZSO) über 14000
Personentage als Soforthilfe in
den betroffenen Gebieten. In
den Sommermonaten folgten
die Aufräumarbeiten in den von
Lawinen beschädigten Gebie-
ten.

Ein weiteres Schwergewicht
bildeten die Soforteinsätze des
Zivilschutzes beim Fiochwasser
inr Mai 1999.

Ein viertes Schwergewicht der
Tätigkeit des Zivilschutzes wur-
de im Bereich der Pflege und
Betreuung geleistet, insbeson-
dere zur Betreuung von Asyl-
suchenden.

ebenstes. Der Zivilschutz wird
mit seinen Kernaufgaben in den

Bevölkerungsschutz integriert.

Unter dem neuen Begriff Bevöl-
kerungsschutz wird nicht völlig
Neues geschaffen. Ein wichtiges
Ziel der Reform ist, das bisheri-

ge Nebeneinander der verschie-
denen Partnerorganisationen in

eine enge Kooperation umzu-
wandeln.

Auf Stufe Kanton, Region und
Gemeinde wird es nur noch ein

einziges, durch die politische
Exekutive legitimiertes (ziviles)
Führungsorgan geben. Der
Bevölkerungsschutz deckt fünf
Aufgabenbereiche ab:

- Sicherheit und Ordnung
- Rettung und Brandbekämp-

lung
- Sicherstellung technischer

Infrastruktur
- Betreuung und Kulturgüter-

schutz

- Gesundheit und Sanität.

A"MEe-Logistik 2/2000
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IReport Bevölkerungsschutz

Die Armee wird auch in Zukunft
subsidiäre Unterstützung leisten,
aber erst wenn alle zivilen Mit-
tel ausgeschöpft sind. Die Kan-
tone haben somit mehr Eigen-
Verantwortung und Eigen le is-

tungen zu erbringen.

Primär liegt die Zuständigkeit
und die Verantwortung für den

Bevölkerungschutz bei den Kan-

tonen; es soll eine möglichst
dezentrale Aufgabenteilung zwi-
sehen Bund und Kantonen ange-
strebt werden.

Am Milizprinzip beziehungswei-
se an der Dienstpflicht wird fest-

gehalten. Angestrebt wird ein

«Zwei-Säulen-Prinzip». Künftig
soll die Dienstpflicht entweder
in der Armee oder im Bevölke-
rungsschutz (inklusive Feuer-
wehren) geleistet werden kön-
nen.

Durch die Neuausrichtung des

Bevölkerungsschutzes auf Kata-

Strophen und Notlagen können
die Bestände markant reduziert
werden, nebst einer Senkung des

Dienstpflichtalters.

Das Projekt Bevölkerungsschutz
läuft parallel zum Projekt Armee
XXI und der neue Bevölke-
rungsschutz soll, wie die neue
Armee XXI, ab dem I. Januar
2003 umgesetzt werden. Ob-
schon noch zum Teil brisante

Fragen offen sind, eröffnet der

projektierte Bevölkerungsschutz
auf dem zivilen Sektor interes-
sante Möglichkeiten.

Start

-r. Am 9. Dezember fand unter
der Leitung des Berner alt
Regierungsrates Peter Schmid
in Ölten der Startschuss für das

Projekt «Bevölkerungsschutz
statt.

Die Hellgrünen

Komm D 2000 9
Gesamtverband 13
Aargau 14
Beider Basel 14
Bern 15
Graubünden 15
Ostschweiz 15
Ticino 17
Zentralschweiz 18
Zürich 19

Die Entwicklung des Zivilschutzes
1864 Genfer Konvention: Schutz von Verwundeten und Gefangenen

(Armeen)
1907/10 Haager Abkommen über die Gesetze und Gebräuehe des

Landkrieges
1934 Bundesbesehluss über den Passiven Luftschutz der Zivil-

bevölkerung
1936 Abteilung für Passiven Luftschutz (blauer Luftschutz) im EMD
1938 C-Masken können von der Zivilbevölkerung für 16 Franken

gekauft werden
1940 Ganze Schweiz: Verdunkelung von 22.00 bis 06.00 Uhr vom

6. November 1940 bis II. September 1944

1949 Genfer Konvention (Rotkreuzabkommen)
1950 Bundesbesehluss betreffend den bauliehen Luftschutz
1951 Truppenordnung 51 schafft feldgraue Luftschutztruppen
1954 Verordnung über den Zivilschutz
1957 Verfassungsvorlage Zivilschutz scheitert in Volksabstimmung
1959 Annahme Zivilschutzartikel in der Bundesverfassung
1961 Truppenordnung 61: Herabsetzung Wehrpflichtalter von 60 auf

50 beziehungsweise 55 (Offiziere); nachher möglichst Übertritt

zum Zivilschutz
1962 Haager Abkommen über den Kulturgüterschutz;

Koordinationsausschuss für zivile und militärische Landes-

Verteidigung; Bundesgesetz über den Zivilschutz
1963 Bundesgesetz über die baulichen Massnahmen im Zivilschutz;

Schaffung des Bundesamtes für Zivilschutz (im Ii.)I'D);
Konzeption 1962/63 des Zivilschutzes

1966 Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter
1967 Bundesgesetz über die Leitungsorganisation und den Rat für

Gesamtverteidigung; Schaffung der Zentralstelle für

Gesamtverteidigung
1971 Konzeption 1971 des Zivilschutzes
1973 Bericht des Bundesrates über die Sieherheitspolitik der Schweiz

schafft Grundlage für die Gesamtverteidigung
1975 Konferenz über die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

KSZE
1977/78 Teil- beziehungsweise Totalrevision Zivilschutzgesetze

respektive -Verordnungen
1979 Zwischenbericht zur Sieherheitspolitik
1980 Aulhebung Bundesbeiträge an privaten Schutzraumbau
1983 Zwischenbericht des Bundesrates über den Stand des

Zivilschutzes
1984/85 Teilrevision der Zivilschutzgesetze respektive -Verordnungen
1987 Expertenbericht Einsatz des Zivilschutzes zur Nothilfe in

Friedenszeiten
1988 Bundesrats-Verordnung, wonach 50-jährige Offiziere, die nicht

mehr für eine Funktion in der Armee benötigt werden, dem

Zivilschutz als Vorgesetzte oder Spezialisten zur Verfügung
gestellt werden können

1989 Bildung Arbeitsgruppe «Zivilschutz-Leitbild 95»

1992 Bericht des Bundesrates über den Einsatz und die Organisation
des Zivilschutzes

1995 Realisierung Armee 95; unter anderm werden Luftschutz-

truppen in Rettungstruppen umbenannt und das Katastrophen-
hilferegiment geschaffen; neues Zivilschutzgesetz; Zivilschutz-
Leitbild 95

1998 EMD heisst neu Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS; der Bevölkerungsschutz
umfasst neu das Bundesamt für Zivilschutz BZS (bisher EJPD),
die Nationale Alarmzentrale NAZ (bisher EDI) und die

Zentralstelle für Gesamtverteidigung ZGV (aufgehoben am

31.12.1998)
1999 Bericht des Bundesrates über die Sicherheitspolitik der Schweiz

(SIPOL B 2000); Grundlagen für das Konzept Bevölkerungs-
schlitz; Projekt Bevölkerungsschutz (parallel zum Projekt
Schweizer Armee XXI)

2003 Umsetzung Bevölkerungsschutz (gleichzeitig mit Armee XXI)

Adressen

-r. Mit dieser Ausgabe stellt
Armee-Logistik die Adress-
Verwaltung um auf die Zentra-
le Mutationsstelle des SFV. Der
bisher verantwortlichen Dru-
ckerei Triner AG in Schwyz -

Armin Feubli und Frau Kälin
danken wir für die grossen

und vorzüglich geleisteten
Dienste.

Sollten nun mit dieser Umstel-
lung bei Ihrer Adresse Fehler
zum Vorschein kommen, so
lassen Sie das doch die Zeit-
trale Mutationsstelle SFV,
3173 Oberwangen, Telefon 031

889 05 56, Fax 031 889 05 68

oder durch E-Mail four@ziwo.
eh wissen. Verlag und Redak-
tion danken Ihnen für die
Zusammenarbeit und hoffen,
auf Ihr Verständnis zählen zu
können.

85% DIENSTTAUGLICH

Mit knapp 29 000 jungen Man-
nein und 149 Frauen sind im

vergangenen Jahr gegen 1500

Diensttaugliche mehr ausgeho-
ben worden als im Vorjahr. Der
Tauglichkeitsgrad ging leicht
zurück, liegt aber mit 85,7 Pro-
zent im Durchschnitt der letz-
ten sieben Jahre und wird als

gut bewertet. 1998 hatte die
Tnuglichkeitsquote 86,3 Pro-
zent betragen.

baz. 320 (Vorjahr 203) Stel-
lungspflichtige wurden als schies-

suntauglich befunden. Für einen
Dienst ohne Waffen gingen 273

(287) Gesuche ein. 414 Stel-

lungspflichtige haben ihr Interes-
se an einem zivilen Ersatzdienst
bekundet.

Nach Angaben des Departemen-
tes für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport war die
körperliche Leistungsfähigkeit
erfreulich, erreichten doch erneut
über 70 Prozent die Noten Gut
oder Sehr gut.

Die Aushebungsoffiziere beurtei-
len das Bild der Stellungsptlich-
tigen als positiv. Sie seien auf-
merksam, höflich und aktiv, aber
auch in positivem Sinne kritisch.
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